
• Grundsätzlich gilt im WSV Hofheim das AHA-Prinzip     
     (Abstand – Hygiene – Alltagsmasken) sowie die 3G-Regel
     (Geimpft – Genesen – Getestet)

•    Die Rahmenbedingungen und Vorgaben der Behörden im MTK
      und an den Reiseorten werden beachtet. 

•    Aufgrund des unterschiedlichen Charakters unserer Fahrten
      wird für jede Fahrt ein separates Hygienekonzept erstellt.

Folgende Corona-Bedingungen sind zu beachten:

Skifahren in Corona-Zeiten
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Der Vorstand und die Organisatoren im WSV Hofheim haben sich intensive Ge-
danken gemacht, wie in der kommenden Wintersaison Skifahrten im Rahmen 
des Vereinsangebotes durchgeführt werden können.  

Wir sind uns dabei bewusst, dass aufgrund der großen Unterschiede der einzel-
nen Fahrten und Veranstaltungen keine allgemeingültige Regel herangezogen 
werden kann. Jede Fahrt und Veranstaltung wird separat betrachtet und die 
Durchführbarkeit auf Basis eines individuellen Hygienekonzeptes in regelmä-
ßigen Abständen von den Organisatoren überprüft.  

Das vor Euch liegende Programmheft beinhaltet für die Saison 2021/2022 ein 
attraktives Fahrtenprogramm. Dabei steht die Sicherheit der Fahrtenteilneh-
mer und Organisatoren stets im Vordergrund. Es wird allerdings auch entschei-
dend sein, dass jeder Fahrtenteilnehmer selbst ein umsichtiges und verant-
wortliches Verhalten an den Tag legt. Durch Veränderungen der allgemeinen 
Infektionszahlen sowie rechtlicher Bestimmungen kann es kurzfristig zu An-
passungen bis hin zu Ausfällen von Fahrten und Veranstaltungen kommen. Wir 
werden uns in diesen Fällen - wie im vergangenen Jahr - bemühen, akzeptable 
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Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Der WSV Hof-
heim übernimmt bei Anpassung oder Ausfall von Fahrten und Veranstaltungen, 
bei dadurch entstandenen Kosten sowie im Falle auf den Fahrten und Veran-
staltungen des Vereins zugezogener Erkrankungen und sonstiger Einschränkun-
gen sowie Risiken aus der Pandemie keine Kosten und Haftung.

Jeder Fahrtenteilnehmer erkennt die besonderen Bedingungen in Corona-Zei-
ten mit Anmeldung zur Fahrt an und kann bei Missachtung von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden.


